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Stellungnahme der Verteidigung von Mario Voigt auf Anfrage des MDR: 

 

Sehr geehrte Herren,  

wir, die Verteidiger Rechtsanwälte Dr. Sitzmann und Dr. Scharf, danken für Ihre Anfrage. 

Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft kommentiert die Verteidigung nicht. Sie sind üblicher 
Verlauf eines Ermittlungsverfahrens und erfordern bekanntlich keinen hohen Verdachtsgrad. Die Vor-
würfe der Staatsanwaltschaft sind haltlos, sie haben sich auch nicht verdichtet und werden sich als 
haltlos erweisen. Unser Mandant hat die Vorwürfe bereits zu Beginn des Verfahrens ausführlich zu-
rückgewiesen. Die Verteidigung kritisiert das Ermittlungsverfahren von Anfang an als unverhältnis-
mäßig und überzogen; sie sieht den Anfangsverdacht nicht; er erscheint künstlich. Unser Mandant 
hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. 
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